
10 . 5 . 73 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 124/ 17

II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 28. April 1973

zur Änderung der Richtlinie vom 23 . November 1970 über Zusatzstoffe in der
Tierernährung

(73/103/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf
die Artikel 43 und 100,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es hat sich herausgestellt, daß in dem Text der Richt
linie des Rates vom 23 . November 1970 über Zusatz
stoffe in der Tierernährung (*) grundlegende Begriffe
ungenau festgelegt sind und daß somit eine Änderung
erforderlich ist.

In den Anhängen zur vorgenannten Richtlinie werden
die erlaubten Zusatzstoffe für die Tierernährung auf
geführt ; die fortschreitende Entwicklung der wissen
schaftlichen und technischen Erkenntnisse auf diesem
Gebiet erfordert die rasche Anpassung der erwähnten
Anhänge ; diese Anpassungen sind im wesentlichen
technischer Art ; das in der genannten Richtlinie
vorgesehene Verfahren scheint dem Wesen und der
Dringlichkeit der zu treffenden Maßnahmen nicht zu
entsprechen ; es ist daher angebracht, die Änderun
gen der Anhänge durch ein geeigneteres Verfahren zu
erleichtern —

Die Richtlinie vom 23 . November 1970 wird wie folgt
geändert :

1 . Die Worte „veevoeding", „veevoeders" und „vee
voeder" im Titel , in den Erwägungsgründen und
im Inhaltsteil des niederländischen Wortlauts der
Richtlinie werden durch die Worte „diervoeding",
„diervoeders" bzw. „diervoeder" ersetzt ; ausge
nommen ist Artikel 2 Buchstabe f), in dem das
Wort „veevoeders" durch das Wort „mengvoe
ders" ersetzt wird .

2 . In Artikel 2 Buchstabe f) werden die Worte „für
die industrielle Herstellung" durch die Worte „zur
Lieferung an anerkannte Hersteller" ersetzt ; in
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) wird vor demWort
„Hersteller" das Wort „anerkannte" eingefügt.

3 . In Artikel 3 Absatz 2 wird nach den Worten
„auf Alleinfuttermittel" der Nebensatz „soweit
in diesem Anhang keine Sonderbestimmungen vor
gesehen sind" hinzugefügt.

4 . Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung :

„Coccidiostatica und andere Arzneimittel (Anhang
I Teil D und Anhang II Teil B) dürfen, soweit
sie ähnliche Wirkung haben, nicht untereinander
gemischt werden, es sei denn, daß es sich um
eine bereits in diesen Anhängen vorgesehene
Mischung handelt."I1) ABl . Nr. L 270 vom 14. 12. 1970, S. 1 .
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5 . In Artikel 3 Absatz 7 wird der Stoff „E 711"
gestrichen .

6. In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) wird das
Wort „ausgewachsene" gestrichen ; ferner werden
die Worte „von Harnstoff" durch die Worte „von
nicht eiweißhaltigen Stickstoffverbindungen" er
setzt .

7 . In Artikel 5 wird der letzte , mit den Worten
„Die Kommission" beginnende Satz gestrichen.

8 . In Artikel 6 Absatz 1 wird der Text des zwei
ten Gedankenstrichs gestrichen .

9. In Artikel 6 wird folgender Absatz eingefügt :

„( la) Auf Grund der Entwicklung der wissen
schaftlichen und technischen Erkenntnisse not
wendig werdende Änderungen der Anhänge wer
den nach dem Verfahren des Artikels 16a vor
genommen."

10. Die Einleitung von Artikel 6 Absatz 2 erhält
folgende Fassung :

zende unverzüglich den Ständigen Futtermittel
ausschuß — im folgenden „Ausschuß" genannt —
von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied
staats .

(2) Im Ausschuß werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß nimmt zu diesen Maßnahmen inner
halb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende
nach der Dringlichkeit der zur Prüfung vorliegen
den Fragen bestimmen kann. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von einundvierzig Stim
men zustande .

(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und
sieht sofort deren Anwendung vor , wenn sie der
Stellungnahme des Ausschusses entsprechen. Ent
sprechen sie der Stellungnahme des Ausschusses
nicht oder ist keine Stellungnahme ergangen, so
schlägt die Kommission dem Rat alsbald die zu
treffenden Maßnahmen vor. Der Rat erläßt die
Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit .
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten nach Unterbreitung des Vorschlags keine
Maßnahmen beschlossen, so trifft die Kommis
sion die vorgeschlagenen Maßnahmen und sieht
sofort deren Anwendung vor, es sei denn, der
Rät hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die
genannten Maßnahmen ausgesprochen.

„(2) Für Änderungen des Anhangs I gelten fol
gende Grundsätze :"

Artikel 16b

11 . Artikel 7 erhält folgende Fassung :
„( 1 ) Vertritt ein Mitgliedstaat die Auffassung,
daß die Verwendung eines in Anhang I aufge
führten Zusatzstoffs oder sein festgelegter Höchst
gehalt in Futtermitteln eine Gefahr für die tieri
sche oder menschliche Gesundheit darstellen kann,
so kann der Mitgliedstaat die Genehmigung für
die Verwendung dieses Zusatzstoffs in Futter
mitteln vorübergehend aussetzen oder den fest
gelegten Höchstgehalt verringern. Der Mitglied
staat teilt die getroffenen Maßnahmen unverzüg
lich den übrigen Mitgliedstaaten und der Kom
mission unter Angabe der Gründe mit.

(2) Nach dem Verfahren des Artikels 16b wird
sofort entschieden, ob Anhang I zu ändern ist .
Solange der Rat oder , nach dem vorgenannten
Verfahren, die Kommission keine Entscheidung
getroffen hat, kann der Mitgliedstaat die ge
troffenen Maßnahmen aufrechterhalten."

12. In Artikel 9 Absatz 1 werden die Worte „und an
Spurenelementen (Anhang I Teil 1)" im Einleitungs
satz sowie die Worte „oder Spurenelementen"
unter Buchstabe b) gestrichen.

13 . Es werden folgende Artikel eingefügt :

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vor
sitzende unverzüglich den Ausschuß von sich aus
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats .

(2) Im Ausschuß werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß nimmt binnen zwei Tagen zu die
sen Maßnahmen Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von einundvierzig
Stimmen zustande.

(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen und
sieht sofort deren Anwendung vor, wenn sie der
Stellungnahme des Ausschusses entsprechen . Ent
sprechen sie der Stellungnahme des Ausschusses
nicht oder ist keine Stellungnahme ergangen, so
schlägt die Kommission dem Rat alsbald die zu

„Artikel 16a

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsit
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Artikel 17 der Richtlinie vom 23 . November 1970
vorgesehenen Frist der vorliegenden Richtlinie nach
zukommen. Sie setzen die Kommission hiervon unver
züglich in Kenntnis .

treffenden Maßnahmen vor. Der Rat erläßt die
Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit .

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von fünf
zehn Tagen nach Unterbreitung des Vorschlags
keine Maßnahmen beschlossen, so trifft die Kom
mission die vorgeschlagenen Maßnahmen und
sieht sofort deren Anwendung vor, es sei denn ,
der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen
die genannten Maßnahmen ausgesprochen."

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 28 . April 1973 .

Artikel 2 Im Namen des Rates

Der Präsident

A. LAVENS
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts
oder Verwaltungsvorschriften in Kraft, um in der in


